 
Vorschriften über automatische Wägesysteme für die Anlandung von Fischen
 
Eingerichtet durch den norwegischen Metrologiedienst [...] in Übereinstimmung mit dem Maß-, Mess- und Regelzeitgesetz vom 26. Januar 2007 Nr. 4 § 7 und § 10 und Verordnung 20. Dezember 2007 Nr. 1723 über Messeinheiten und Messungen § 4-5a. 


Kapitel 1 – Einleitungsbestimmungen
§ 1. Geltungsbereich.
Diese Vorschriften legen Anforderungen an automatische Wägesysteme fest, die bei der Anlandung von Fischen verwendet werden.
Die Anforderungen an das zu verwendende automatische Wägesystem sowie die Anforderungen an die Wägedaten und Daten über Vorkommnisse im Wägesystem, die zu speichern und an die Fischereidirektion weitergeleitet werden sollen, ergeben sich aus den Vorschriften vom 6. Mai 2014 Nr. 607 über Anlandungs- und Schließzettel (Landungsverordnung).
Wurde eine Dispensation auf der Grundlage von § 6a Landungsverordnung gewährt, so gelten hier die Anforderungen der §§ 5 bis 7 der Verordnung nicht.

§ 2. Begriffsbestimmungen
Unter Fisch versteht man wilde Meeresschätze und Erzeugnisse davon, mit Ausnahme von anadromen Salmoniden.
Unter Anlandung sind alle Fälle zu verstehen, in denen Fische von Fischereifahrzeugen entladen werden, einschließlich Umladungen und Entladen von Fisch von Schiffen, die umgeladenen Fisch befördern, sowie die Entnahme von Fisch aus Schleusen / Reusen/ Beuteln/. Das sofortige Ausnehmen von Bodenfischen ist Teil der Anlandung.
Unter dem automatischen Wägesystem ist ein System zu verstehen, das aus einer oder mehreren Waagen und anderen Komponenten besteht, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass Wägedaten und Daten zu Ereignissen im Wägesystem, die das Wägeergebnis beeinflussen können, automatisch gespeichert und übertragen werden.
 	Automatisch bedeutet, dass der Prozess ohne Eingriff eines Bedieners stattfindet.

§ 3. Wer ist verantwortlich?
Der Nutzer eines automatischen Wägesystems ist dafür verantwortlich, dass die Anforderungen des Kapitels 2 dieser Vorschriften eingehalten werden. Der Nutzer ist auch dafür verantwortlich, dass die technische Dokumentation zur Verfügung steht, die erforderlich ist, um beurteilen zu können, ob die Anforderungen erfüllt sind.

§ 4. Anforderungen an Hersteller usw. 
Wer eine Waage für die Anlandung von Fisch auf dem Markt bereitstellt, muss den norwegischen Metrologischen Dienst darüber informieren, wer der Käufer ist, sowie über die Art der Waage, den Verwendungsort und den Zweck der Verwendung. 

Kapitel 2 – Anforderungen an automatische Wägesysteme 
§ 5. Speicherung und Übertragung von Daten
Das Wiegesystem gewährleistet die automatische Speicherung und Übermittlung von Wägedaten sowie die automatische Speicherung und Übermittlung von Daten über Ereignisse im Wiegesystem, die sich auf das Wiegeergebnis auswirken können.
§ 6. Fehlerbehandlung

Das Wiegesystem muss Funktionen zur Speicherung und Übermittlung von Informationen über Fehler aufweisen, die bei der Verwendung der Waage auftreten. Das Wiegesystem muss auch über eine integrierte Funktion verfügen, um bei Fehlern und Auslassungen in den übermittelten Daten eine neue Version melden, korrigieren und einreichen zu können. Es darf nicht möglich sein, bereits registrierte Daten zu ändern.
§ 7. Datenqualität, Datenintegrität und Verfügbarkeit
Das Wägesystem muss eine hohe Datenqualität und Datenintegrität gewährleisten. Komponenten und Software im Wägesystem, die für die Speicherung von Wägedaten und Ereignissen im Wägesystem von entscheidender Bedeutung sind, müssen so ausgelegt sein, dass sie gegen Manipulationen und unbeabsichtigten Missbrauch gesichert sind. Die angewandten Sicherheitsmaßnahmen müssen den Nachweis ermöglichen, ob ein Eingreifen stattgefunden hat. Alle Vorfälle und Informationen über abgeschlossene Wägungen müssen zusammen mit einem sicheren Zeitstempel aufbewahrt werden.
Gespeicherte Wägedaten und Daten über Ereignisse im Gewicht müssen gesichert werden, damit die Daten nicht verloren gehen.
 
§ 8. Anforderungen an Waagen im Wägesystem
Die Waage, die bei der Anlandung verwendet wird, muss über die Hauptanzeigeeinheit verfügen, die so angebracht ist, dass ihre Verfolgung physisch möglich ist, einschließlich der gewogenen Menge usw., muss kontinuierlich und direkt gelesen und betrieben werden können, wobei die Aktivität auf oder um das Gewicht überwacht werden kann. 
Die gewogene Menge angelandeter Fische muss kontinuierlich abgelesen werden können. Nach anderen Menüoptionen muss der Benutzer die Waage sofort in den Lesemodus zurückstellen.
Die Waagen müssen mit Sicherungsmechanismen gemäß dem Musterprüfdokument ausgestattet sein. Werden physische Siegel verwendet, so müssen diese ein eindeutiges Identitätskennzeichen aufweisen.
§ 9. Zusätzliche Anforderungen an automatische Waagen
Eine automatische Waage muss über mindestens eine sekundäre Anzeigeeinheit verfügen, die die Anzeige des Wägeergebnisses der Hauptanzeigeeinheit wiederholt. Die sekundäre Anzeigeeinheit darf keine Funktionen haben, die das Wägeergebnis beeinflussen können. Die sekundäre Anzeigeeinheit muss dieselbe Auflösung haben wie die Hauptanzeigeeinheit.
Eine automatische Waage muss mehr als einen Zähler haben, von denen einer ein Zähler ist, der kontinuierlich läuft und nicht zurückgesetzt werden kann.
Eine automatische Waage muss Funktionen haben, die nachweisbare Fehler erkennen. Werden solche Fehler festgestellt, so wird die Eingabe von Fisch in die Waage automatisch eingestellt.	 
Kontinuierliche Zählwerke  müssen beim Start und mindestens alle 30 Minuten zurückgesetzt werden. Wenn dies nicht geschieht, muss die Eingabe von Fisch in die Waage automatisch eingestellt werden.  
Kontinuierliche Zählwerke  und zusammenzählende Containergewichte müssen einen Schalter haben, der das Gewicht zum Entlanglaufen am Band zwingen kann. 
Der oben genannte Schalter und der Schaltschrank, der mit einer automatischen Waage verbunden ist, müssen versiegelt werden. Die Siegel müssen ein eindeutiges Identitätszeichen haben.

Kapitel 3 – Schlussbestimmungen
§ 10. Strafe bei Verstoß
Ein Verstoß gegen diese Vorschriften kann zur Anordnung einer Verstoßgebühr führen, die gemäß den Bestimmungen der Vorschriften über Maßeinheiten, Kapitel 7, berechnet wird.

§ 11. In Kraft treten  Dieses Gesetz tritt in Kraft [.....}


